
Fortbildungsordnung

der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

für Zahnmedizinische Fachangestellte

zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises von

Kursteil I: „Gruppen- und Individualprophylaxe“,

Kursteil II a: „Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien“,

Kursteil II b: „Hilfestellung bei der kieferorthopädischen Behandlung“,

Kursteil II c: „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“

Kursteil III: „Praxisverwaltung“

nach §§ 54 i. V. m. 71 Abs. 6 Berufsbildungsgesetz (BBiG)

vom 27. Januar 2006

Auf Grund von § 71 Abs. 6 i. V. m. §§ 79 Abs. 4, 54 Satz 2 und § 47 Berufsbildungsgesetz (BBiG) vom 23. März 2005 (BGBl. I S. 931 ff.), zuletzt geändert durch Artikel 15 Abs. 90 des Gesetzes zur Neuordnung und Modernisierung des Bundesdienstrechts (Dienstrechtsneuordnungsgesetz) vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160) hat, mit Zustimmung des Berufsbildungsaus​schusses der Landeszahnärztekammer vom 20. Oktober 2005, die Vertreterversammlung der Landeszahnärztekammer am 2. Dezember 2005 (Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, Heft 3/2006, S. 57), zuletzt geändert am 4. Dezember 2010 (Zahnärzteblatt Baden-Württemberg, Heft 3/2011, S. 59), folgende Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung des fach​kundlichen Nachweises beschlossen:
§ 1

Ziel der Fortbildung

(1)
Die Zahnmedizinische Fachangestellte oder der Zahnmedizinische Fach-angestellte ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Zahnärztin oder des Zahnarztes, die oder der nach ihrer oder seiner Anweisung sowie unter ihrer oder seiner Aufsicht und Verantwortung Hilfe bei der Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten leistet und auf den Gebieten der Gesundheitsvorsorge, Gesundheitserziehung und Gesundheitsaufklärung unterstützend tätig ist.

(2)
Die Fortbildung ist ausgerichtet auf eine Tätigkeit in der freien Praxis einer niederge​lassenen Zahnärztin oder eines niedergelassenen Zahnarztes und in Zentren für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde.

§ 2

Zulassungskriterien, 
Anmeldung

(1)
Die Fortbildung können Zahnmedizinische Fachangestellte beginnen, die die Prüfung als Zahnmedizinische Fachangestellte oder Zahnmedizinischer Fachangestellter bzw. Zahnarzthelferin oder Zahnarzthelfer bestanden haben. Über die Zulassung zur Fortbildung entscheidet die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg bzw. die Bezirkszahnärztekammern.

(2)
Die Anmeldung hat schriftlich unter Beifügung beglaubigter Fotokopien und Bescheinigungen unter Beachtung der Anmeldefristen zu erfolgen.
§ 2 a

Besondere Zulassungskriterien für Absolventen mit Hochschulreife 
und DH-Fortbildungsziel

Absolventen mit allgemeiner oder fachgebundener Hochschul- und Fachhochschulreife können diese Fortbildung bereits während der Ausbildung zur oder zum Zahnmedizinischen Fachangestellten beginnen. Die Fortbildung nach Satz 1 findet ausbildungsbegleitend in der zweiten Ausbildungshälfte statt. Die Prüfung kann erst nach erfolgreicher Abschlussprüfung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten abgelegt werden.

§ 3

Bildungsstätte
Fortbildungskurse für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung von Handlungs- und Kompetenzfeldern auf dem Gebiet der "Gruppen- und Individualprophylaxe", der "Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien", der "Hilfeleistung bei der kieferorthopädischen Behandlung", der „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“ und der "Praxisverwaltung" können nach Ermäch​tigung der Lehrkräfte (Referentinnen und Referenten) durch die Kammer

· bei den Fortbildungseinrichtungen der Landeszahnärztekammer – der Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe und dem Zahnmedi​zinischen Fortbildungszentrum Stuttgart,

· bei den Zentren für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in Baden-Württemberg,

· bei niedergelassenen Zahnärztinnen oder Zahnärzten, die von der Bezirkszahn​ärztekammer zur Fortbildung ermächtigt worden sind, 

durchgeführt werden.

§ 4

Dauer
Die Fortbildung zur Erlangung das fachkundlichen Nachweises dauert beim

Kursteil I
„Gruppen- und Individualprophylaxe“ - 70 Stunden,

Kursteil II a
„Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien“ - 30 Stunden,

Kursteil II b
„Hilfestellung bei der kieferorthopädischen Behandlung“ - 30 Stunden,

Kursteil II c
„Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“ - 30 Stunden und

Kursteil III
„Praxisverwaltung“ - 100 Stunden.

§ 5

Handlungs- und Kompetenzfelder

(1)
Die Fortbildung erstreckt sich beim Kursteil I „Gruppen- und Individualprophylaxe“ insbesondere auf folgende behandlungsbegleitende Maßnahmen:

Grundlagen der Prophylaxe:

1.
Einführung

· Ursachen und Entstehung von Karies und Parodontalerkrankungen erläu​tern

· Umfassende Darstellung der Möglichkeiten häuslicher und professioneller Prophylaxe

· Zahnreinigung – Verfahren, Techniken unter Berücksichtigung allgemein-medizinischer Risikofaktoren

· Oberflächenpolitur

· Instrumenten- und Gerätekunde

· Behandlungsbegleitende Hygieneanforderungen

· Abrechnungsbestimmungen

Assistenz bei der zahnärztlichen Behandlung:

2.
Praktische Übungen

· Sitzhaltung und Patientenlagerung

· Entfernung supragingivaler Ablagerungen mit Handinstrumenten, Schall- und Ultra​schallgeräten

3.
Praktische Ausbildung gegenseitig und am Patienten

· Sitzhaltung und Patientenlagerung

· Entfernung supragingivaler Ablagerungen mit Handinstrumenten und Ultra​schallgeräten

4.
Praktikum

· Schleifen von Handinstrumenten

5.
Individual- und gruppenprophylaktische Übungen

· Optimale Mundhygiene praktizieren

· Umfassende Darstellung der Organisationsformen der Prophylaxe (Grup​pen- und Individualprophylaxe) und der Möglichkeiten der modernen Prä​ventiv-Zahnmedizin im Bereich Basisprophylaxe – häuslich sowie professionell
· Übungen  zur Darstellung individueller Mundhygieneparameter
· Einsatzmöglichkeiten gebräuchlicher Fluoridierungsmethoden in der Grup​pen- und Individualprophylaxe
· Spezielle Prophylaxemaßnahmen bei Kariesrisikogruppen (z. B. Schwan​gerschaft, Diabetes)
· Vermittlung der Grundlagen effektiver Gesprächsführung auf den Gebieten Ernährung, Mundhygiene und Fluoridierung
· Demonstration geeigneter Hilfsmittel und praktische Übungen
· Altersprophylaxe
· Spezielle Prophylaxe für Behinderte
 (2)
Die Fortbildung erstreckt sich beim Kursteil II insbesondere auf folgende behandlungsbegleitende Maßnahmen:

Kursteil II a „Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien“:

1.
Einführung

· Situationsabformungen

· Anatomische Grundlagen zur Löffelauswahl

· Löffelverbesserung durch individuelle Abdämmungen

· Vorgehen bei schwierigen Patienten

· Herstellung von Provisorien

· Anatomische Grundlagen

· Funktionsgerechte und gingival-prophylaktische Gestaltung

· Ergonomisches Kombinieren verschiedener Materialien

· Behandlungsbegleitende Hygieneanforderungen

· Materialkunde

· Gipse, Alginate, Silikone, verschieden polymerisierende Kunststofftypen zur Provisorienherstellung

· Individuelle Materialauswahl entsprechend Anamnese und Indikation

· Abrechnungsbestimmungen

· Abrechnung der Situationsabformungen nach BEMA und GOZ

· Abrechnung der Provisorien nach BEMA und GOZ

· Differenzierung der zahntechnischen Material- und Laborleistungen

2.
Praktische Übungen am Phantomkopf

· Herstellen von Provisorien aus verschiedenen Materialien mit und ohne funktionsgerechter Okklusalgestaltung

· Herstellen von Provisorien für Inlays, Einzelkronen, Stiftkronen, Teilkronen und Brücken

3.
Korrekte Patienteninformation durch die zahnmedizinische Mitarbeiterin oder den zahnmedizinischen Mitarbeiter

· Richtiges Verhalten des Patienten mit provisorischer Versorgung

· Angepasstes Pflegeverhalten des Patienten

· Eingehen auf mögliche Komplikationen

Kursteil II b „Hilfestellung bei der kieferorthopädischen Behandlung“:

1.
Einführung

· Situationsabformungen

· Anatomische Grundlagen zur Löffelauswahl

· Löffelverbesserung durch individuelle Abdämmungen

· Vorgehen bei schwierigen Patienten

· Behandlungsbegleitende Hygieneanforderungen

· Vorauswahl und Anprobe von Bändern

· Befestigen von Bögen

· Ausligieren von Bögen

· Oberflächenschonende Entfernung von Klebe- und Zementresten

· Spezielle kieferorthopädische Prophylaxemaßnahmen

2.
Praktische Übungen:

· Vorauswahl und Anprobe von Bändern

· Befestigen von Bögen nach Eingliederung durch den Zahnarzt

· Ausligieren von Bögen

· Situationsabformungen

· Entfernung von Klebe- und Zementresten und folgende Oberflächenpolitur

· Spezielle kieferorthopädische Prophylaxemaßnahmen durchführen

· Individuelle Aufklärung des Patienten

Kursteil II c „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“:

1. Theoretische Grundlagen

· Möglichkeiten und Grenzen der klassischen Säule der Prophylaxe

· Indikation der Fissurenversiegelung

· Praktische Durchführung der Fissurenversiegelung

· Prophylaktische Versiegelung

· Erweiterte Fissurenversiegelung

· Nachversiegelung

· Materialien zur Fissurenversiegelung

· Ergänzende Maßnahmen

· Einschätzung des individuellen Kariesrisikos

· Fluoridierung

· Kofferdam

· Behandlungsbegleitende Hygieneanforderungen

2. Demonstration am Phantom

· Kofferdamtechnik

· Versiegelung von Prämolaren und Molaren

3.Übungen der Kursteilnehmer an extrahierten Zähnen

· Kofferdam

· Versiegelung

4. Abrechnungshinweise

(3)
Die Fortbildung erstreckt sich beim Kursteil III „Praxisverwaltung“ insbesondere auf folgende Maß​nahmen:

1.
Abrechnungswesen

· Umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der vertragszahnärztlichen Ab​rechnung

· Umfassende Kenntnisse auf dem Gebiet der Abrechnung privater Leistun​gen

· Spezielle Kenntnisse über die Abrechnung präventiver und PAR-Leistun​gen, vertraglich und außervertraglich

· Abrechnung von zahntechnischen Leistungen nach BEL und BEB

2.
Administration

· Bestellsystem und Recall organisieren und fallspezifisch durchführen

· Sachgerechtes Organisieren individueller Präventionsprogramme

· Sachgerechte und individuelle Durchführung der praxisspezifischen Ver​waltungsabläufe entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (z. B. Strahlen​schutzverordnung und BuS-Dienst)

· Hygiene

· Rechtsvorschriften

· Zivil- und Strafrecht

· Infektionsschutzgesetz

· Dokumentation der Prozess- und Verfahrenskontrollen

· Validierung und Zertifizierung

· Psychologie und Rhetorik – Umgang mit schwierigen Patienten

· Patientenführung, Patientenmotivation, Aufbau einer Patientenbindung

· Mitarbeiterführung – Verhalten im Team

3.
Datenverarbeitung

· Spezielle Grundlagen der Datenverarbeitung in der Zahnarztpraxis

· Textverarbeitung

· Spezielle Abrechnung der zahnärztlichen Leistungen mit einem Abrech​nungsprogramm

· Beherrschen der Datenkommunikation einschließlich Internet

· Genaue Kenntnis der Datenschutzbestimmungen

· EDV-gestütztes Anlegen und Überwachen von Patientenkonten

· Erstellen von Patienteninformationsschriften und Patientenmotivationsgra​fiken

· Beherrschung des gesamten Schriftverkehrs der Zahnarztpraxis

· Ökonomische Organisation des Mahnverfahrens

§ 6

Prüfungsgegenstand

Die Prüfung erstreckt sich auf die in § 5 genannten Handlungs- und Kompetenzfelder und richtet sich nach der Prüfungsordnung für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises von Kursteil I: „Gruppen- und Individualprophylaxe“, Kursteil II a: „Herstellung von Situationsabformungen und Provisorien“, Kursteil II b: „ Hilfestellung bei der kieferorthopädischen Behandlung“, Kursteil II c: „Fissurenversiegelung von kariesfreien Zähnen“, Kursteil III: „Praxisverwaltung“ in der jeweils geltenden Fassung der Landeszahnärztekam​mer.

§ 7

Zeugnis 

(1)
Nach bestandener Prüfung erteilt die Bezirkszahnärztekammer der oder dem Zahnmedizinischen Fachangestellten ein Zeugnis in deutscher Sprache.

(2)
Zahnmedizinische Fachangestellte, welche die Kursteile I, II a und II c oder I, II b und II c nach der Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises erfolgreich absolviert haben, führen die Zusatzbezeichnung „Pro​phylaxe“ nach § 1 Abs. 5 bzw. § 1 Abs. 6 des Zahnheilkundegesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. April 1987 (BGBl. I S. 1225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3396). Zahnmedizinische Fachangestellte, die den Kursteil I oder II a oder II b oder II c erfolgreich absolviert haben, können die fehlenden Kursteile nachholen, um den fachkundlichen Nachweis mit der Bezeichnung "Prophylaxe" zu erlangen.

(3)
Zahnmedizinische Fachangestellte, welche den Kursteil III nach der Fortbil​dungsordnung der Landeszahnärztekammer zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises erfolgreich absolviert haben, führen die Zusatzbezeichnung „Praxisverwaltung“.

§ 8

Rücknahme der Bezeichnung

(1)
Das Recht zum Führen der Zusatzbezeichnungen kann zurückgenommen werden, wenn die erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren.

(2)
Vor der Entscheidung ist die oder der Betroffene zu hören.

(3)
Zuständig für das Verfahren ist der Vorstand derjenigen Landeszahnärzte-kammer, in deren Bereich die oder der Betroffene tätig ist. Wird die Berufstätigkeit nicht ausgeübt, so ist der Vorstand derjenigen Landeszahn-ärztekammer zuständig, die die Anerkennungsurkunde ausgestellt hat.

§ 9

Geltungsbereich

(1)
Diese Fortbildungsordnung gilt für den Bereich der Landeszahnärztekammer Baden-Württem-berg.

(2)
Die vor einer anderen (Landes-) Zahnärztekammer als Zuständige Stelle absolvierten Prüfungen werden anerkannt, soweit sie nach einer dieser Ordnung entsprechenden Fortbildungsordnung abgelegt worden sind.

§ 10

Geschlechtsspezifische Bezeichnung

Alle personenbezogenen Begriffe dieser Fortbildungsordnung werden im jeweiligen Einzelfall im amtlichen Sprachgebrauch in ihrer geschlechtsspezifischen Bezeichnung verwendet.

§ 11

In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

Diese Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises der Kursteile I, II a, II b, II c und III tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Zahnärzteblatt Baden-Württemberg in Kraft. Gleichzeitig tritt die Fortbildungsordnung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für Zahnmedizinische Fachangestellte zur Erlangung des fachkundlichen Nachweises der Kursteile I, II a, II b und III vom 15. Januar 2004 außer Kraft.
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